
Internetseite: https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/amtsblaetter/
Sofern sich eine Bekanntmachung des Landratsamtes auf zur Einsicht auszulegende Unterlagen bezieht, sind diese über die
Internetseite https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/bekanntmachungen/ zugänglich. Internetveröffentlichun-
gen unterbleiben, soweit rechtliche oder tatsächliche Gründe entgegenstehen.
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Vollzug tiergesundheitsrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; Ausbruch
der Geflügelpest im Gebiet der Gemeinde Sulzemoos, Landkreis Dachau

Anlage: 1 Karte

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

Bedingt durch den Ausbruch der Geflügelpest einer Ortschaft der Gemeinde Sulzemoos, Landkreis
Dachau, wird um den befallenen Betrieb eine Sperrzone, bestehend aus einer Schutzzone (in der
angefügten Karte in rot eingezeichnet) und einer Überwachungszone (in der angefügten Karte in
blau eingezeichnet) festgelegt, welche sich auch auf Teile des Landkreis Fürstenfeldbruck auswir-
ken.

1. Die Schutzzone (früher Sperrbezirk) umfasst folgende Gemeinden, Ortschaften und Ortsteile:
Gemeinde Egenhofen: nordwestlicher Teil, nördlich von Wenigmünchen,
Gemeinde Maisach: nördlicher Teil, nördlich von Prack

2. Die Überwachungszone (früher Beobachtungsgebiet) umfasst folgende Gemeinden, Ortschaften
und Ortsteile:

gesamte Gemeinde Egenhofen,
gesamte Gemeinde Maisach ohne Galgen und Teile Gernlindens,
Gemeinde Mammendorf: Nannhofen und nordwestliche Spitze Mammendorf,
Gemeinde Oberschweinbach: Oberschweinbach und Günzelhofen,
Gemeinde Mittelstetten: Vogach und Hanshofen

Seuchenbekämpfungsmaßname (x = geltend, - = nicht geltend)
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1. Alle Tierhalter müssen dem Veterinäramt Fürstenfeldbruck unver-
züglich die Anzahl der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nut-
zungsart und ihres Standortes und der verendeten gehaltenen Vögel
sowie jede Änderung anzeigen.

X X

2. Auf öffentlichen Wegen oder privaten Straßen und Wegen, ausge-
nommen auf betrieblichen Wegen, dürfen gehaltene Vögel, Eier oder
Tierkörper gehaltener Vögel nicht befördert werden. Dies gilt nicht
für die Beförderung im Durchgangsverkehr auf Bundesfernstraßen
oder Schienenverbindungen, soweit das Fahrzeug nicht anhält und
Geflügel oder frisches Fleisch von Geflügel nicht entladen wird, und
für die sonstige Beförderung von Konsumeiern, die außerhalb der
Schutzzone erzeugt worden sind.

X -

3. Die Beförderung von frischem Fleisch von Geflügel aus einer
Schlachtstätte, einem Zerlegebetrieb oder einem Kühlhaus ist verbo-
ten.

X -
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4. Folgende Tiere und Erzeugnisse dürfen weder aus einem noch in
einen Betrieb, in dem Vögel gehalten werden, verbracht werden:

a. Vögel X X
b. Fleisch von Geflügel und Federwild X X
c. Eier X X
d. Gülle, einschließlich Mist und benutzte Einstreu sowie sons-

tige tierische Nebenprodukte, die von Geflügel und Federwild
stammen

X X

e. Futtermittel dürfen nicht aus einem Bestand mit gehaltenen
Vögeln verbracht werden. X X

5. Tierhaltende Betriebe haben alle gehaltenen Vögel (Aves) von frei-
lebenden Vögeln abzusondern. Gehaltene Vögel sind mit Ausnahme
von Tauben in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvor-
richtung zu halten, die aus einer überstehenden, nach oben gegen
Einträge gesicherten, dichten Abdeckung und mit einer gegen das
Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen
muss.

X X

6. Tierhaltende Betriebe haben eine zusätzliche Überwachung im Be-
trieb durchzuführen, indem die gehaltenen Vögel einmal am Tag auf
Veränderungen zu prüfen sind (gesteigerte Todesrate, verringerte
Beweglichkeit der Tiere, Atemnot, signifikanter Rückgang der Pro-
duktionsdaten etc.). Jede erkennbare Veränderung ist dem Veteri-
näramt Fürstenfeldbruck unverzüglich per E-Mail unter vetamt@lra-
ffb.bayern.de mitzuteilen.

X X

7. Tierhaltende Betriebe haben Maßnahmen zur Bekämpfung von In-
sekten und Nagetieren sowie anderer Seuchenvektoren im Betrieb
und um den Betrieb herum ordnungsgemäß anzuwenden und hier-
über Aufzeichnungen zu führen.

X X

8. Tierhaltende Betriebe haben an allen Zufahrts- und Abfahrtswegen
täglich Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. Hierzu sind zuge-
lassene Desinfektionsmittel für Stallungen zu verwenden.

X X

9. Tierhaltende Betriebe haben zum Schutz vor biologischen Gefahren
sicherzustellen, dass jegliche Personen, die mit den gehaltenen Vö-
geln im Betrieb in Berührung kommen oder den Betrieb betreten
oder verlassen, Hygienemaßnahmen beachten. Insbesondere fol-
gende Maßnahmen:

a. Die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen
Standorte des Geflügels sind gegen unbefugten Zutritt oder
unbefugtes Befahren zu sichern.

X X

b. Die Ställe und sonstigen Standorte dürfen von betriebsfrem-
den Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder
Einwegschutzkleidung betreten werden. Diese ist nach dem
Verlassen abzulegen und bei Mehrwegschutzkleidung regel-
mäßig bei mind. 60 °C zu waschen, Einwegschutzkleidung ist
nach Gebrauch unschädlich in einer vor unbefugtem Zugriff
geschützten Restmülltonne zu entsorgen.

X X

c. Schutzkleidung von Betriebsangehörigen ist ebenfalls nach
Gebrauch unverzüglich zu reinigen und zu desinfizieren bzw.
Einwegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich un-
schädlich zu beseitigen.

X X

d. Räume, Behälter oder sonstige Einrichtungen zur Aufbewah-
rung verendeten Geflügels sind nach jeder Abholung zu rei-
nigen und zu desinfizieren.

X X
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e. Eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände
sowie eine Einrichtung zum Wechseln und Ablegen der Klei-
dung und zur Desinfektion der Schuhe sind vorzuhalten.

X X

f. Unverzüglich vor dem Betreten und unverzüglich nach dem
Verlassen der Stallungen sind die Hände mit Seife und war-
men Wasser zu reinigen und anschließend zu trocknen und
mit Handdesinfektionsmitteln zu desinfizieren.

X X

g. Es ist eine strikte Trennung von Straßen- und Stallkleidung
einzuhalten. X X

h. Das im Geflügelbereich genutzte Schuhwerk hat in den Stal-
lungen zu verbleiben und ist beim Betreten oder Verlassen
der Stallungen zu reinigen und zu desinfizieren.

X X

10. Es ist eine vollständige und lückenlose Aufzeichnung über alle Per-
sonen, die den Betrieb besuchen, zu führen und auf Anforderung
unverzüglich zur Verfügung zu stellen.

X X

11. Tierhaltende Betriebe haben ganze Tierkörper und Teile von toten
oder getöteten gehaltenen Vögeln als Material der Kategorie 2 nach
den Vorgaben der VO (EU) 1069/2009 über die Tierkörperbeseiti-
gungsanstalt Kraftisried ordnungsgemäß zu beseitigen.

X X

12. Transportfahrzeuge und Behälter für Verbringungen gehaltener Vö-
gel und der Erzeugnisse von gehaltenen Vögeln innerhalb, aus der
und in die Sperrzone bzw. durch die Sperrzone hindurch müssen so
konstruiert und gewartet sein, dass eine Leckage oder ein Entwei-
chen von Tieren, Erzeugnissen und Gegenständen, die ein Risiko
für die Tiergesundheit bringen, verhindert wird.

X -

13. Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, fri-
sches Fleisch von Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel,
Futtermittel und sonstige Materialien, die Träger des Influenzavirus
sein können, befördert worden sind, sowie Fahrzeuge, mit denen ein
Betrieb mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, sind unverzüg-
lich nach jeder Beförderung durch den Besitzer zu reinigen und zu
desinfizieren.

X X

14. Gehaltene Vögel dürfen nicht zur Aufstockung des Wildvogelbestan-
des freigelassen werden. X X

15. Die Durchführung von Geflügelausstellungen, -märkten und Veran-
staltungen ähnlicher Art ist verboten.

X X

16. Die Teilausstallung ist untersagt. X X
17. Probenahmen in den Ställen und Haltungsbereichen in der Sperrzo-

ne, in denen Vögel gehalten werden, die anderen Zwecken dienen
als den, das Auftreten der Geflügelpest zu bestätigen oder auszu-
schließen, bedürfen der Genehmigung durch das Veterinäramt Fürs-
tenfeldbruck.

X -

18. Das Betreten der Tierhaltungen, die Untersuchung und ggf. Probe-
nahme von gehaltenen Vögeln durch vom Veterinäramt Fürstenfeld-
bruck beauftragte Personen ist zu dulden.

X X

3. Sofern die o. g. Anordnungen nicht bereits kraft Gesetzes sofort vollziehbar sind, wird der sofor-
tige Vollzug angeordnet. Insbesondere wird der sofortige Vollzug der Ziffern 1, 6, 9, 10, 12, 16
und 17 der vorstehenden Allgemeinverfügung angeordnet.

4. Kosten werden nicht erhoben.



Bekanntmachungen des Landratsamtes

- 69 -

n
ich

t
am

tlich
e

F
assu

n
g

***
n

ich
t

am
tlich

e
F

assu
n

g
***

n
ich

t
am

tlich
e

F
assu

n
g

***
n

ich
t

am
tlich

e
F

assu
n

g
***

n
ich

t
am

tlich
e

F
assu

n
g

5. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als
bekannt gemacht.

Fürstenfeldbruck, 12.03.2026

Ballmann
Oberregierungsrat

H i n w e i s e:

Sollten bei einzelnen Geflügelbeständen Unklarheiten darüber bestehen, ob und gegebenenfalls
welche Einschränkungen für den Viehverkehr bestehen, wird gebeten, sich beim Seuchentele-
fon des Landratsamtes Fürstenfeldbruck zu erkundigen: Tel.: 08141/519-285.

Liegt ein Geflügelbestand oder eine sonstige Vogelhaltung sowohl in einer Schutzzone als auch
in einer Überwachungszone, sind die jeweils strengeren Schutzmaßnahmen anzuwenden.

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil
der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Be-
gründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Veterinäramt Fürstenfeldbruck aus. Sie kann wäh-
rend der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung stellen Ordnungswidrigkeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 4
des TierGesG dar.

Die restlichen Ziffern sind kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 37 Nrn. 1 - 3 und 6 - 9 Tiergesund-
heitsgesetz)

Auf die Mitwirkungspflicht des § 24 Tiergesundheitsgesetz wird ausdrücklich hingewiesen.

Gemäß Art. 10 der Verordnung (EU) 2016/429 sind Unternehmer (= alle natürlichen und juristi-
schen Personen, die für Tiere oder Erzeugnisse verantwortlich sind, auch für einen begrenzten
Zeitraum) in Bezug auf die gehaltenen Tiere und die Erzeugnisse in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich verantwortlich für die Gesundheit der gehaltenen Tiere und die Minimierung des Risikos
hinsichtlich der Ausbreitung von Seuchen. Es wird deshalb dringend empfohlen, die Biosicher-
heitsmaßnahmen unbedingt konsequent einzuhalten, um die Tiere vor einem Eintrag und der
möglichen weiteren Verbreitung der ansteckenden Tierseuche zu schützen.

Al
halten werden (Art. 4 Nr. 9 Verordnung (EU) 2016/429):

Erzeugung von Fleisch, Konsumeiern oder sonstigen Erzeugnissen
Wiederaufstockung von Wildbeständen
Zucht von Vögeln, die zu den obigen beiden Punkten verwendet werden sollen

ausgenommen Geflügel, die aus anderen Gründen als den in Nummer 9 genannten in Gefan-
genschaft gehalten werden, einschließlich derjenigen Vögel, die für Tierschauen, Wettflüge,
Ausstellungen, Turnierkämpfe, zur Zucht oder zum Verkauf gehalten werden.




